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JEL: H1, H3, H77

Thomas Lenk, Christian Bender, Fabio Botta

Der bundesstaatliche Finanzausgleich als Mittel 
zur politischen Positionierung
Die erneute Klage gegen den bundesstaatlichen Finanzausgleich seitens der bayerischen 
Staatsregierung zeigt die bayerische Entschlossenheit, das bisherige System zu 
verändern. Dabei wird unter anderem auf die Normierung der Grunderwerbsteuer und die 
Einwohnerveredelung, die im Rahmen des Finanzkraftausgleichs in die Berechnung von 
Finanzkraft- und Ausgleichsmesszahl eingehen, abgestellt. Der vorliegende Beitrag zeigt auf, 
welche Bedeutung dem bundesstaatlichen Finanzausgleich per se zukommt und welchen 
Belastungen Bayern in der horizontalen Komponente, dem Finanzkraftausgleich, ausgesetzt ist. 
Dabei wird deutlich, dass von einer überbordenden Belastung nicht gesprochen werden kann.
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Die Bayern haben es wieder getan. Zum dritten Mal (nach 
1999 und 2013) möchte Bayern gegen den bundesstaat-
lichen Finanzausgleich (BFA) klagen. Am Dienstag, den 
4. Juli 2023 hat das bayerische Kabinett beschlossen, 
einen Normenkontrollantrag beim Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe einzureichen. Bayern schultere als 
mit Abstand größtes Geberland seit Jahren mehr als die 
Hälfte des gesamten Ausgleichsvolumens und sieht in 
seiner Rolle als größtes Geberland einen Reformbedarf. 
Der Freistaat brauche „mehr Geld daheim“, verkündet Mi-
nisterpräsident Söder. Er wird dabei auch mit den Worten 
zitiert, dass die Bundesregierung „kein Herz für den Sü-
den“ habe, was man „überall“ spüre (sak und dpa, 2023). 
CSU-Generalsekretär Huber geht noch weiter: „Der Län-
derfinanzausgleich läuft völlig aus dem Ruder. Bayern 
zahlt jedes Jahr zehn Milliarden Euro an andere Länder, 
die davon Wahlgeschenke für ihre Bürger finanzieren. 
Tendenz steigend. So kann es nicht weitergehen“ (Doll, 

2023). Zwar wolle Söder den „Länderfinanzausgleich“ 
(LFA) – den es seit 2020 eigentlich nicht mehr gibt und 
der heute Finanzkraftausgleich (FKA) heißt – auch nicht 
abschaffen, er möchte ihn aber reformieren und die baye-
rischen Steuerzahlenden entlasten. Und auch der Frakti-
onschef der Grünen im bayerischen Landtag, Hartmann, 
betont, dass der Anpassungsbedarf insbesondere darin 
liege, dass Bayern im vergangenen Jahr mit knapp 9,9 
Mrd. Euro doppelt so viel gezahlt habe wie das zweit-
stärkste Geberland (MDR Aktuell, 2023). Hartmann kriti-
siert jedoch auch, dass „mit Klagen Politik zu machen“ als 
„Ideenlosigkeit“ zu werten ist und konstruktive Lösungen 
verhindere. Ein grundsätzlicher Zweifel am FKA sei „po-
pulistische Showpolitik“ der CSU.

Öffentliche Auseinandersetzungen, Wahlen und 
Klagen

Der Bekanntheitsgrad des Ausgleichssystems ist in 
Deutschland heute wohl auch auf verschiedene öffentli-
che Auseinandersetzungen zwischen den Ländern zu-
rückzuführen: so wurde z. B. 1952, 1986, 1992, 1999, 
2006 und 2013 von unterschiedlichen Ländern vor dem 
Bundesverfassungsgericht geklagt (Buscher, 2010). In 
jüngster Vergangenheit wurde unterstrichen, dass Bayern 
und Hessen durch das geltende System überproportional 
stark belastet würden. Dabei weisen die ausgleichsbe-
rechtigten Länder in Konflikten um den Finanzausgleich in 
der Regel darauf hin, dass nur der weitgehende Ausgleich 
von Finanzkraftunterschieden die grundgesetzliche For-
derung nach einer Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse ermögliche. Von Seiten der Wissenschaft wiede-
rum wird häufig das Argument ins Feld geführt, dass die 
konkrete Ausgestaltung keinen ausreichenden Anreiz zur 
Erhöhung der Steuerkraft eines Landes bringe.
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Abbildung 1
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner:in

Quelle: Datengrundlage BBSR (2023); eigene Darstellung.

Die letzte Klage von Hessen und Bayern wurde 2017, 
nach Verhandlungen und finanziellen Zusagen des Bun-
des, wieder zurückgezogen. Bund und Länder hatten sich 
2017 nach einem mehrjährigen Verhandlungsprozess – im 
Ergebnis mit 13 Änderungen des Grundgesetzes sowie 
23 einzelgesetzlichen Änderungen oder Neugestaltungen 
einvernehmlich auf eine Reform des BFA verständigt, der 
alle Länder im Bundesrat zugestimmt hatten (Lenk und 
Glinka, 2017). Bayern hatte während der Verhandlungen 
beharrlich die Forderung nach einer deutlichen Reduzie-
rung der Ausgleichslast der Geberländer vertreten und 
schließlich die Reform des LFA, die ab 2020 und mindes-
tens bis 2030 gilt, als großen Erfolg gefeiert (Lenk und 
Glinka, 2017). Ministerpräsident Söder war bei den Ver-
handlungen damals als Finanzminister federführend.

Im Gegensatz zur vorherigen Klage ist Bayern – das im 
Ausgleichsjahr 2022 pro Einwohner:in (EW) 740  Euro 
weniger Umsatzsteuer zugewiesen bekam – diesmal im 
Lager der fünf ehemaligen Geberländer (Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen, Hamburg und Rheinland-Pfalz) je-
doch isoliert: Auch wenn Ministerpräsident Söders Amts-
kollegen aus Baden-Württemberg (-398 Euro je EW) und 
Hessen (-510 Euro je EW) das aktuelle Ausgleichssystem 
für dringend reformbedürftig halten, setzen diese auf eine 
Verhandlungslösung und sprechen sich gegen eine Re-
form auf dem Klageweg aus (dpa, 2023a). So wird mitunter 
tituliert, dass Bayern „unsolidarisch, demokratieschädi-
gend und verantwortungslos“ sei (dpa, 2023b). Insgesamt 
zwölf Länder (ohne Baden-Württemberg, Bayern, Nord-
rhein-Westfalen und Hessen) „bedauern“ den Beschluss 
der bayerischen Regierung (Niedersächsisches Finanz-
ministerium, 2023). Dabei verkündete das Finanzministe-
rium von Niedersachsen, dass erst mit dem Finanzaus-
gleich die Voraussetzungen geschaffen werden, um die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und öffentlicher 
Leistungen bundesweit zu wahren. Und auch der Finanz-
senator von Hamburg, dessen Bundesland 2022 den 
eigenen absoluten Höchstbeitrag (-434 Euro je EW) seit 
1950 erzielen konnte, verkündet, dass sein Bundesland 
„solidarisch“ bleibt – „in guten und in schlechten Zeiten“. 
Weiter führt Finanzsenator Dressel aus: „Dass Bayern, 
das bei den Verhandlungen vor einigen Jahren im Länder-
vergleich strukturell einer der größten Profiteure war, den 
Länderfinanzausgleich nun beim Bundesverfassungsge-
richt angreifen will, ist nur mit bayerischem Wahlkampf, 
nicht mit neuen verfassungsrechtlichen Erkenntnissen zu 
erklären“ (Finanzbehörde Hamburg, 2023). Entsprechend 
betonen die rheinland-pfälzische Finanzministerin Ahnen 
und der saarländische Finanzminister von Weizsäcker, 
dass sie – gemeinsam mit vielen anderen Bundesländern 
– dem Ausgang des verfassungsgerichtlichen Verfahrens 
gelassen entgegensehen. Finanzministerin Ahnen, deren 
Bundesland 2021 und 2022 zu einem finanzstarken Land 

im FKA geworden war (-26 Euro je EW), betont ihre Über-
zeugung, „dass der geltende Finanzausgleich den Vorga-
ben des Grundgesetzes entspricht“ (dpa, 2023c). Dabei 
scheint das Mittel der Klage im bayerischen Landtags-
wahlkampf beliebt zu sein. Laut Ahnen folgen die bayeri-
schen Klagen einem bekannten Muster, bei dem es in der 
Vergangenheit nur wenige Jahre gedauert hat, bis nach 
einer Einigung eine neue bayerische Klageandrohung 
kam – jeweils in Zusammenhang mit einer bevorstehen-
den Landtagswahl.

Das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse

Dabei leistet der FKA einen wesentlichen Beitrag zur Finan-
zierung der den Bundesländern gesetzlich zugewiesenen 
Aufgaben. Mit ihm soll die „unterschiedliche Finanzkraft 
der Länder angemessen ausgeglichen“ und Finanzkraft-
unterschiede zwischen den Ländern deutlich reduziert 
werden (Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG). So sollen alle Länder – 
auch finanzschwache – dazu in die Lage versetzt werden, 
den ihnen zugewiesenen Aufgaben nachzukommen (Art. 
106 Abs. 3 GG). Durch eine Annäherung der Einnahmen 
der Länder soll die Herstellung und Bewahrung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse für alle Einwohner:innen im 
Bundesgebiet ermöglicht werden (BMF, 2022). Der Aus-
gleich räumlicher Disparitäten bis zu einem gesellschaft-
lich akzeptierten Maß ist in Deutschland im Gleichwertig-
keitspostulat verankert. Diese politische Leitlinie strebt die 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse an, wobei 

17 bis < 28

28 bis < 34

34 bis < 41

41 bis < 167

in 1.000 Euro je Einwohner:in
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Abbildung 2
SGB II-Quote

Quelle: BBSR (2023); eigene Darstellung.

Abbildung 3
Gini-Koeffizient der Ausgleichsstufen 2022

Quellen: Destatis (2023), BMF (2023), eigene Darstellung.

das Begriffspaar und damit auch die Zielstellung nicht ein-
deutig definiert sind. Im Sinne der Betrachtung von Ge-
bietskörperschaften steht hierbei die Herstellung gleicher 
Entwicklungschancen im Vordergrund.

Deutschland weist dabei aufgrund seiner polyzentrischen 
Siedlungsstruktur und historisch gewachsener Pfadab-
hängigkeiten beachtliche räumliche Unterschiede auf, 
wie Abbildung 1 zum Bruttoinlandsprodukt, aber auch 
Abbildung 2 zu den Soziallasten zeigen. Wirtschaftliche, 
soziale und infrastrukturelle Verhältnisse, aber auch kul-
turelle und ökologische Merkmale unterscheiden sich 
zum Teil erheblich zwischen den Teilräumen. Zwar kön-
nen räumliche Unterschiede aus finanzwissenschaftlicher 
Perspektive zunächst unproblematisch sein, staatliche 
Eingriffe sind jedoch dann erforderlich, wenn die räum-
lichen Ausprägungen von der Gesellschaft als unausge-
wogen bzw. ausgleichswürdig empfunden werden. Auch 
allokative und stabilitätsorientierte Erwägungen können 
einen Ausgleich erfordern, sofern räumliche Ungleichheit 
die wirtschaftliche Entwicklung hemmt oder die politische 
Stabilität und den Zusammenhalt gefährdet. Eine Begrün-
dungsleitlinie für ein entsprechendes Ausgleichssystem 
kann somit in dem grundgesetzlichen Auftrag zur Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse gefunden werden. 
Das bisherige System kommt dieser Aufgabe nach, indem 
die Spreizung der Finanzkraftunterschiede von ursprüng-
lich 106 % (primäre Steuerzuordnung) auf 49 % (horizon-
tale Verteilung nach FKA) sinkt. Der fiskalisch induzierte 

Einnahmenausgleich sorgt dafür, dass Finanzkraftun-
terschiede erhalten, jedoch im Sinne des Gleichwertig-
keitspostulats massiv reduziert werden. So zeigen z. B. 
die Gini-Koeffizienten in Abbildung 3 eine maßgebliche 
Reduktion der Ungleichheit von der Steuerzuteilung hin 
zum FKA und den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen (SoBEZ). Der leichte Anstieg hinsichtlich der 
laufenden und investiven Zuweisungen ergibt sich aus der 
heterogenen Förderlandschaft und den damit verbunde-
nen Problematiken (Lenk et al., 2023).

Ausschlaggebend für die Klagewilligkeit einiger Bundes-
länder ist jedoch nicht etwa die Abkehr vom wohlüber-
legten Gleichwertigkeitspostulat, sondern die Reduktion 
der eigenen fiskalischen Belastungen, die vermeintlich 
durch das System zugemutet werden. Dabei hat das nach 
Kriegsende strukturschwache Bundesland Bayern, von 
1950 bis 1986 lange selbst von dem System profitiert und 
war ein Nehmerland. Der Anteil der erhaltenen Ausgleichs-
beträge am gesamten LFA lag in diesen Jahren teilweise 
bei über 20 % und auch von den Bundesergänzungszuwei-
sungen (BEZ) – die heute von bayerischen Politiker:innen 
gerne kritisiert werden – konnte das Land lange profitieren 
(Lenk, 1993). Dem Land wird entsprechend (und verständ-
licherweise) bei seinen verschiedenen Klageinitiativen von 
verschiedenen Seiten „unsolidarisches Verhalten“ vorge-
worfen (Wiegrefe, 2015; Eichmann, 2023).

Struktur des Finanzkraftausgleichs

Abseits der subjektiven Einschätzung der drohenden 
Überlastung stellt sich dahingehend die Frage, welche 
Ausmaße der FKA mittlerweile angenommen hat. Dabei 
soll innerhalb des BFA über dessen horizontale Kompo-
nente, den FKA, ein Ausgleich der Finanzierungsbedin-
gungen zwischen den Bundesländern hergestellt werden, 
der im Folgenden in seinen systemischen Grundzügen 
beschrieben wird (vgl. auch Abbildung 4).
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Abbildung 4
Der Finanzkraftausgleich seit 2020

Quelle: eigene Darstellung.

Steuerzuordnung (Stufe 0): Dem eigentlichen BFA und 
konsekutiv dem FKA vorgelagert, erfolgt die Zuordnung 
der Steuereinnahmen zu den einzelnen föderalen Ebenen. 
Während die Trennsteuern (ca. 28 % des Steueraufkom-
mens) den einzelnen Ebenen alleinig zustehen, müssen 
die Gemeinschaftsteuern (ca. 72 %) auf die jeweiligen Ge-
bietskörperschaften verteilt werden. Die Verteilung erfolgt 
zweistufig. Zunächst werden die übergeordneten Anteile 
Bund, Ländern und Kommunen prozentual zugeteilt. An-
schließend erfolgt die horizontale Zuordnung auf die Län-
der, wobei als Grundregel das örtliche Aufkommen der 
jeweiligen Steuer maßgebend ist. Für die Körperschaft-, 
Lohn- und Kapitalertragsteuer erfolgt – als Ausnahme von 
der Grundregel – eine Zuordnung nach dem Zerlegungs-
gesetz. Im Rahmen des BFA erfolgt zudem beispielswei-
se eine Nivellierung der Grunderwerbsteuer anhand eines 
Durchschnittssatzes. Anschließend wird eine Kürzung 
der Einnahmen der Länder, sofern die Veränderungsrate 
der Steuereinnahmen je Einwohner:in im aktuellen Aus-
gleichsjahr gegenüber dem vergangenen Ausgleichsjahr 
die Veränderungsrate des Länderdurchschnitts über-
steigt, vorgenommen. Der überproportionale Zuwachs 
wird um 12 % reduziert (Prämienmodell).1 Hinzu kommen 
die Gemeindesteuern (zu 75 %), die sich aus den Steuer-
einnahmen der Gemeinden, vermindert um die Gewerbe-
steuerumlage, ergeben.

1 Ausführlich zum Prämienmodell siehe Lenk (2011).

Horizontale Verteilung (Stufe 1): Bis hierher noch nicht 
aufgeteilt ist das Aufkommen der Umsatzsteuer. Hier 
wird der Länderanteil an der Umsatzsteuer auf die ein-
zelnen Länder so zugeordnet, dass eine Angleichung 
der Finanzkraft zwischen den Ländern erfolgt. Zunächst 
wird eine fiktive Grundzuordnung ermittelt, die anschlie-
ßend modifiziert wird. Hierzu wird der Länderanteil an 
der Umsatzsteuer auf die Länder nach ihrer jeweiligen 
Einwohnergröße zugeteilt. Dieser prozentuale Anteil wird 
um einen Festbetrag nach § 1 Abs. 1 und § 5 Finanzaus-
gleichsgesetz (FAG) ergänzt, welcher ebenfalls auf Basis 
der Einwohnergröße auf die Länder aufgeteilt wird. Für die 
gemeindlichen Anteile an der Umsatzsteuer kommt ein 
gewerbe orientierter Schlüssel zum Einsatz. Stufe 1 hat 
somit einen fiktiven Charakter, dessen Aufgabe darin be-
steht, eine hypothetische Ausgangszuordnung zu erzeu-
gen, auf der der Angleichungsmechanismus ansetzt.

Horizontaler Ausgleich (Stufe 2): Finanzkraftmesszahl und 
Ausgleichsmesszahl: Nach Abschluss von Stufe 1 wird 
mithilfe dieser Ausgangszuordnung ein FKA vorgenom-
men, der zu Ab- oder Zuschlägen beim jeweiligen Lan-
desanteil an der Umsatzsteuer führt. Erst dann wird dem 
jeweiligen Land durch Bundeszuweisung sein Umsatz-
satzsteueraufkommen zugeordnet. Hierzu werden zwei 
Messzahlen errechnet, die anschließend gegenüberge-
stellt werden. Die Finanzkraftmesszahl (FKM) setzt sich 
aus den Steuern der Länder sowie den ausgleichserheb-
lichen Steuern der Gemeinden zusammen, wobei aus-
gleichserheblich bedeutet, dass nicht 100 %, sondern nur 
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Abbildung 5
Vergleich von Länderfinanzausgleich (LFA)/Finanz-
kraftausgleich (FKA) nach Volumen und Finanzkraft

Quelle: BMF (o. J.); eigene Berechnungen und Darstellung.

75 % der gemeindlichen Steuerkraft einbezogen werden. 
Rund 32,7  Mrd.  Euro (in den Werten von 2022) bleiben 
dadurch unberücksichtigt (BMF, 2023). Diese künstliche 
Reduktion bewirkt, dass für Länder mit steuerstarken 
Gemeinden eine fiktiv geringere Finanzkraft im FKA an-
gesetzt wird, wodurch sich insgesamt das Ausgleichs-
volumen reduziert. Für jedes Land wird der FKM eine 
Ausgleichsmesszahl (AMZ) gegenübergestellt, die eine 
Bedarfsgröße darstellt und eigens für den FKA ermittelt 
wird. Diese gibt die fiktiven Einnahmen eines Bundes-
lands an, sofern diese den durchschnittlichen Einnahmen 
der Länder je Einwohner:in entsprochen hätten (§ 6 FAG). 
Dabei werden bei manchen Ländern die Einwohnerzah-
len mit einem landesspezifischen Faktor, der zwischen 
1,02 und 1,35 liegt, veredelt. Eine Veredelung wird vorge-
nommen, um infrastrukturelle Nachteile in dicht besiedel-
ten Stadtstaaten und dünn besiedelten Flächenländern 
(Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern) zu berücksichtigen und entsprechend zu gewich-
ten. Der modifizierte Einwohneransatz wird anschließend 
für die Errechnung der Landes- und Gemeindesteueran-
teile in der AMZ genutzt.

Horizontaler Ausgleich (Stufe 3): Zu- und Abschläge: FKM 
und AMZ werden anschließend miteinander verglichen. 
Zuschlagsberechtigt sind Länder, deren FKM unter ihrer 
AMZ liegt. Im konträren Fall muss ein Abschlag hingenom-
men werden. Die Höhe der Zuschläge beträgt 63 % der Dif-
ferenz zwischen AMZ und FKM; analog wird bei Abschlä-
gen 63 % der Differenz zwischen FKM und AMZ angesetzt. 
Diese horizontale Komponente des BFA, der FKA, hatte im 
Jahr 2022 ein Ausgleichsvolumen von rund 18,5 Mrd. Euro 
(BMF, 2023). Hiermit endet der FKA und damit die „soli-
darische“, horizontale Komponente der Länder im BFA. Im 

Weiteren gewährt der Bund aus seinen Mitteln verschie-
dene Zuweisungen. Hierunter fallen die (allgemeinen) BEZ, 
die die Finanzkraftunterschiede der Länder weiter verrin-
gern und die SoBEZ zum Ausgleich bestimmter Sonderlas-
ten. Diese sind außerhalb des FKA anzusetzen und werden 
hier aus diesem Grund nicht weiter beschrieben.2

Umfang des Finanzkraftausgleichs

Ein Vergleich des BFA über die Zeit wird durch seine wie-
derkehrenden Reformen erschwert. Dennoch können 
einzelne Aspekte auf der Metaebene herangezogen wer-
den, um Umfang und Belastung des ehemaligen LFA be-
ziehungsweise des jetzigen FKA darzustellen. Zunächst 
zeigt Abbildung 5 das Ausgleichsvolumen der horizonta-
len Komponente des BFA sowie die kumulierte Finanzkraft 
der Länder in Relation zueinander. Es wird evident, dass 
das horizontale Ausgleichsvolumen in einer Bandbreite 
von 13 % bis 19 % anteilig an der Finanzkraft der Länder 
(blaue Linie) liegt. Der scharfe Anstieg 2019 dürfte nicht 
zuletzt Folge der Verarbeitung der polyhaften Krisen im 
föderalen System sein. Umso ungleicher Krisen auf ein-
zelne Regionen wirken, desto größere Ungleichgewichte 
existieren im BFA, die über den FKA zumindest teilweise 
ausgeglichen werden. Dies ist jedoch keine Schwäche, 
sondern gerade der Vorteil im System: Eine Stabilisierung 
der finanziellen Verhältnisse der Länder kann nicht nur 
territoriale Ungleichheit in der Versorgung mit öffentlichen 
Gütern reduzieren, sondern erleichtert eine Makrosteu-
erung des Gesamtstaates. Eine mitunter überbordende 
Belastung kann bis hierher nicht festgestellt werden.

In der Pro-Kopf-Betrachtung zeigt sich der wachsende 
Anteil Bayerns, den der Freistaat für die horizontale Kom-
ponente im BFA aufzubringen hat. Dies muss jedoch der 
ebenfalls steigenden Finanzkraft gegenübergestellt wer-
den, die den einzelnen Ländern zur Verfügung steht. Hier-
durch lassen sich Belastungen in ein Verhältnis zur fiskali-
schen Kapazität setzen, anhand derer untersucht werden 
kann, ob eine überbordende Belastung des Bundeslands 
vorliegt. In Abbildung 6 werden die Beiträge der einzel-
nen Länder in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Finanzkraft 
dargestellt. Dabei zeigt sich, dass Bayern mittlerweile 
den höchsten Anteil zu erbringen hat. Dieser lag jedoch 
bis 2007 unter dem relativen Anteil Hessens und Baden-
Württembergs und zeitweise unter dem relativen Anteil 
Hamburgs. Seit über zehn Jahren hat Bayern hingegen 
relativ zu seiner Finanzkraft den höchsten Anteil zu tra-
gen. Es kann jedoch konstatiert werden, dass es sich um 
einen moderaten Anstieg am aktuellen Rand beispiels-
weise im Vergleich zu Hamburg handelt.

2 Siehe zu den weiterführenden vertikalen Elemente des BFA z. B. Lenk 
et al. (2023).
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Bayerns Kritikpunkte unter dem Brennglas

Zwar ist die bayerische Klage noch nicht öffentlich zu-
gänglich, dennoch kann im Hinblick auf die Regierungs-
erklärung von Staatsminister Füracker abgeleitet werden, 
worauf die Klage im weitesten Sinne abzielen wird (Bay-
erischer Landtag, 2023). Der Minister fokussierte sich in 
seinen Auslassungen gegen den FKA insbesondere auf 
drei Themen: die Normierung der Grunderwerbsteuer, die 
Einwohnerveredelung und die Sonderbedarfszuweisun-
gen für Kosten der politischen Führung (SoBEZ).

Die Normierungsvorgänge im BFA sollen die Unabhängig-
keit des Ausgleichsmechanismus vor Steuergestaltungs-
spielräumen der Länder und Kommunen weitgehend absi-
chern (Glinka, 2022). Folgen dezentraler Entscheidungsfin-
dungsprozesse gehen somit nicht zulasten oder zuguns-
ten der Solidargemeinschaft (Glinka, 2022). Insbesondere 
hinsichtlich der Grunderwerbsteuer ist dies notwendig, da 
den Ländern über Art. 105 Abs. 2a S. 2 GG seit 2007 zuge-
billigt wird, den Satz autonom zu setzen. Bayern hat hier 
mit einem Satz von 3,5 % den niedrigsten Steuersatz in der 
Ländergemeinschaft (BMF, 2023). Der Durchschnittssatz 
liegt für 2022 indes bei 5,2 % (BMF, 2023). Der normierte 
Ansatz für die Grunderwerbsteuer geht anschließend in die 
Berechnung der FKM ein, die wiederum für die Errechnung 
des FKA von entscheidender Bedeutung ist.

Für die Länder, die von ihrem verfassungsgemäßen Recht 
Gebrauch gemacht haben, den Steuersatz nicht zu er-
höhen, werden entsprechend mehr Einnahmen aus der 
Grunderwerbsteuer im LFA angerechnet, als sie tatsäch-
lich erzielen (Büttner und Görbert, 2017). Ein fiskalischer 
Anreiz kann darin liegen, den Steuersatz zu erhöhen, so-
fern die Länder dadurch höhere Steuereinnahmen sowie 

höhere Zuweisungen erhalten. Invers kann auch von einer 
Sanktionierung des eigenen Steuerpotenzials gespro-
chen werden: Bayern nutzt seinen Gestaltungsspielraum 
nicht aus, um seine Einnahmeposition zu verbessern.3

Wie sich eine Aufhebung der Normierung in der Grunder-
werbsteuer auswirken würde, zeigt Abbildung 7. Hier wird 
auf der rechten Skala dargestellt, welche länderspezifi-
schen Sätze für die Grunderwerbsteuer angesetzt werden. 
Der Normierungssatz liegt hierbei für das Jahr 2022 bei 
5,2 %. Für die Abbildung ist ermittelt worden, welche Ef-
fekte eine fehlende Normierung im FKA hätte. Dazu sind 
die Zu- und Abschläge im FKA im Basisszenario sowie in 
einem Szenario ohne Normierung berechnet worden. Im 
Vergleich zur derzeitigen Ausgestaltung könnte Bayern hier 
rund 51,7  Euro je Einwohner:in bzw. rund 689  Mio.  Euro 
einsparen. Auch für Sachsen und Hamburg ergeben sich 
aufgrund ihrer unterdurchschnittlichen Steuersätze 2022 
noch Hinzugewinne.4 Für die meisten Bundesländer wür-
den sich indes negative Effekte durch eine fehlende Nor-
mierung ergeben: Das Ausgleichsvolumen des FKA würde 
insgesamt um rund 657 Mio. Euro abnehmen – was einen 
politischen Kompromiss umso schwieriger machen dürfte.

Außerdem steht die Einwohnerveredelung in der Kritik. 
Diese wird für die AMZ herangezogen und dient der Be-
achtung von siedlungsstrukturellen Besonderheiten. In 
§ 7 Maßstäbegesetz – als gesetzlicher Rahmen – sind 
zwei Varianten der Einwohnerveredelung berücksich-
tigt: für die dünn besiedelten Flächenländer und die 
dicht besiedelten Stadtstaaten. Nach dem FAG werden 
die Einwohner:innen der Stadtstaaten mit einem Faktor 
von 1,35 höher gewertet (§ 9 FAG). Die Einwohner:innen 
Mecklenburg-Vorpommerns (1,05), Brandenburgs (1,03) 
und von Sachsen-Anhalt (1,02) werden auf kommunaler 
Ebene indes aufgrund ihrer weniger dichten Besiedelung 
ebenfalls höher gewichtet (§ 9 FAG).

Das Bundesverfassungsgericht (1999) urteilte hierzu, 
dass die These einer Einwohnerveredelung unter Hinzu-
nahme des Brechtschen bzw. Popitzschen Gesetzes von 
der progressiven Parallelität zwischen Ausgaben und der 
Bevölkerungsmassierung weder empirisch noch theore-
tisch haltbar sei (BVerfG - 2 BvF 2/98 - Rn. 1-347). Der 
daraus resultierende Prüfauftrag mündete in einem Gut-
achten zu abstrakten Mehrbedarfen. Die Autoren errech-
neten, dass eine Einwohnerveredelung durchaus zulässig 
und empirisch belegbar sei (Eltges et al., 2001). Hierbei 
errechnen sie einen Korridor zwischen 112 % und 147 %. 

3 Eine solche Art der Normierung ist in Deutschland im Rahmen vieler 
kommunaler Finanzausgleichssysteme nichts Ungewöhnliches.

4 Beide Länder haben jedoch zum 1. Januar 2023 ihre Sätze auf 5,5 % 
angehoben, wodurch diese hypothetischen Zugewinne bei einer Ab-
schaffung der Normierung wahrscheinlich wegfallen würden.

Abbildung 6
Zahlungen im Finanzkraftausgleich in Relation zur 
Finanzkraftmesszahl der bisherigen „Geberländer“

Quelle: BMF (o. J.); eigene Berechnungen und Darstellung.
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Das (Stadtstaaten-)privileg kann somit zwar kritisch hin-
terfragt werden, hat aber bisher auch nach Gutachten 
verfassungsrechtlich standgehalten. Insbesondere gilt, 
dass Rangplatzvertauschungen bezogen auf die Pro-
Kopf-Einnahmen für die Beurteilung nicht relevant sind, 
solange die Gewichtung der Einwohner:innen als pau-
schaler Maßstab eines größeren Pro-Kopf-Finanzbedarfs 
toleriert wird (Scherf, 2023). Dennoch ist die Höhe der 
festgelegten Einwohnerveredelungszahlen strittig und vor 
dem Hintergrund der demografischen Entwicklungen in 
den einzelnen Bundesländern kritikbehaftet.5 Durch die 
Einwohnerveredelung erhöht sich die AMZ: Im Vergleich 
zu einer AMZ ohne Einwohnergewichtung führt die Ein-
wohnerveredelung zu einer höheren Spreizung und folg-
lich zu höheren Mehrbedarfen.

Abbildung 8 zeigt die Effekte der Einwohnerveredelung 
auf die Zu- und Abschläge an der Umsatzsteuer in Euro je 
Einwohner:in. Insbesondere für die Stadtstaaten wäre die 
Aufhebung der Veredelung problematisch: Hier ergeben 
sich Verluste von rund 1.077 Euro je Einwohner:in im FKA. 
Für die übrigen Bundesländer werden Mehreinnahmen zu 
verzeichnen, da die AMZ der Stadtstaaten aufgrund der 
fehlenden Veredelungsfaktoren sinken würden. Hinsicht-
lich der Veredelung aufgrund der dünn besiedelten Flä-
chenländer zeigen sich unter dem Eindruck der Stadtstaa-
tenveredelung marginale Effekte. Dennoch erreichen diese 
in isolierter Betrachtung Wertstellungen zwischen -34 Eu-
ro je Einwohner:in (MV) und -13 Euro je Einwohner:in (ST) in 
den betroffenen Bundesländern. Bayern könnte seine Ab-
schläge an der Umsatzsteuer durch eine gänzliche Strei-
chung der Einwohnerveredelung um rund 1,2  Mrd.  Euro 
reduzieren. Durch die Verrechnung zwischen den Zu- und 

5 Hier stellt sich generell die Frage, inwiefern ein Demografiefaktor mit 
in die Betrachtung des BFA aufgenommen werden sollte, wie es in 
den kommunalen Finanzausgleichssystemen durchaus üblich ist. 
Durch die Neuregelung des BFA ähnelt dieser einem kommunalen 
vertikalen Finanzausgleich mit horizontaler Komponente.

Abschlägen verringert sich das absolute Volumen des 
FKA jedoch nur um rund 430 Mio. Euro.

Beide dargestellten Fälle sind Illustrationen von Extrem-
punkten: so ist nicht absehbar, dass weder die Einwohner-
veredelung noch die Normierung der Grunderwerbsteuer 
grundsätzlich zur Disposition stehen. Dennoch kann durch 
beide Beispiele dargestellt werden, über welche fiskali-
schen Summen diskutiert wird. Eine salomonische Lösung 
wird wohl in einem Kompromissvorschlag gefunden wer-
den, der zwar die hier aufgezeigten Mechanismen nicht 
grundsätzlich antastet, jedoch wie bei früheren Reformen 
auch zu diskretionären Einsparungen führen wird. Die So-
BEZ des Bundes sind für den FKA zwischen den Ländern 
nicht unmittelbar relevant und würden bei einer hypotheti-
schen Abschaffung auch nicht zu einer Minderbelastung 
von Bayern führen. Hier kann die Überlegung angestrengt 
werden, dass Bayern vielmehr gegen die Empfängerlän-
der der Zuweisungen Verhandlungsmasse für eine Reform 
der obigen beiden Punkte sammeln möchte.

Fazit

Bei der aktuellen Kritik Bayerns am FKA sind insbesonde-
re die Normierung der Grunderwerbsteuer, die Einwohner-
veredelung, wie auch die SoBEZ für Kosten der politischen 
Führung in den Fokus der Betrachtung geraten. Zwei der 
drei Kritikpunkte sind dabei für den FKA relevant, einer für 
die Finanzkraft und der andere für die AMZ. Dabei zeigt sich, 
dass in einem Extremszenario mit der Abschaffung beider 
Verfahren teils hohe fiskalische Mittel für einzelne Bundes-
länder frei würden, die Umsetzung sich jedoch als proble-
matisch erweisen dürfte. Ein großer Wurf ist mithin nicht zu 
erwarten: Das Volumen des FKA würde sich – wie gezeigt 
– zwar reduzieren, jedoch nicht in einem derart hohen Um-
fang, wie es von politischer Seite wohl angedacht ist. Zu-
dem haben beide Elemente durchaus ihre Berechtigung 
im BFA: Die Normierung der Grunderwerbsteuer als ein 

Abbildung 7
Normierung der Grunderwerbsteuer und Effekte im 
Finanzkraftausgleich

Quelle: BMF (2023); eigene Berechnungen und Darstellung.

Abbildung 8
Effekte der Einwohnerveredelung auf den 
Finanzkraftausgleich

Quelle: BMF (2023); eigene Berechnungen und Darstellung.
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Element zur Vermeidung eines „race-to-the-bottom“ über 
einen zu starken Wettbewerbsföderalismus und die Einwoh-
nerveredelung über die Inkludierung von überproportiona-
len Lasten in der Bereitstellung öffentlicher Güter aufgrund 
der Siedlungsstruktur. Auch die Belastung innerhalb des 
FKA hat aufzeigen können, dass sich diese im Hinblick auf 
die originäre Finanzkraft in Grenzen hält. In diesem Zusam-
menhang muss zudem auf das Postulat der gleichwertigen 
Lebensverhältnisse in unserer Verfassung hingewiesen wer-
den. Alle Gebietskörperschaften, ob Bund, Land oder Kom-
munen, haben ein basales Interesse an einem sozioökono-
mischen Frieden in Deutschland. Der BFA ist ein Instrument 
von vielen, diesen Frieden auf einer finanzwissenschaftli-
chen Basis mit abzusichern. Unter diesem Gesichtspunkt 
dürfte die Frage, ob es sich bei der erneuten Klage Bayerns 
um berechtigte Kritik am BFA, oder um Wahlkampffolklore 
handelt, recht einfach zu beantworten sein.
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Title: Fiscal Equalisation as a Means of Political Positioning
Abstract: The renewed complaint against the federal fiscal equalisation system on the part of the Bavarian state government shows 
the Bavarian determination to change the previous system. Among other things, the standardisation of the real estate transfer tax and 
the population refinement, which are included in the calculation of the fiscal strength and equalisation measure within the framework of 
the fiscal equalisation system, are the focus. This article shows the importance of the federal fiscal equalisation per se and the burdens 
Bavaria is exposed to in the horizontal component. It becomes clear that, first, the burden is not excessive and, second, that abolishing 
standardisation and refinement is not feasible.


